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auf 598/99 (Indiktion II) als Entstehungszeit eines Briefes 
hinweisen, sind nicht aufgeführt. Für eine Anzahl 
Schreiben ist eine inhaltliche Motivierung der Ewald­
schen Anordnung nicht zu erzielen gewesen. Dass dieser 
aber nichts widerspricht, muss in gewisser Weise auch 
als Resultat gelten. Im ganzen glaube ich, dass die von 
Ewald behauptete Chronologie der Sammlung C und das 
von ihm bei der Einordnung der reinen C- Briefe ange­
wandte Prinzip durch die obige Zusammenstellung über­
zeugend gerechtfertigt wird.


